
 

  

S 7 SB 66/03

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Nordrhein-Westfalen
Sozialgericht Sozialgericht Detmold
Sachgebiet Entschädigungs-/Schwerbehindertenrecht
Abteilung 7
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 7 SB 66/03
Datum 29.07.2004

2. Instanz

Aktenzeichen -
Datum -

3. Instanz

Datum -

Die Klage wird abgewiesen. Kosten sind nicht zu erstatten.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten darÃ¼ber, ob nach Â§ 69 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB IX) der Grad der Behinderung (GdB) des KlÃ¤gers mit 40 oder mehr
festzustellen ist.

Der KlÃ¤ger wurde am 00.00.1942 geboren.

Er beantragte am 27.01.2003 erstmals, den bei ihm vorliegenden GdB festzustellen.
Den Antrag begrÃ¼ndete der KlÃ¤ger mit dem akut erlittenen
Hinterwandherzinfarkt, seinem Schlafapnoesyndrom in RÃ¼ckenlage und absoluter
Spinalkanalstenose L4/5.

Der Beklagte zog einen Befundbericht des behandelnden Hausarztes bei und lieÃ�
diesen versorgungsÃ¤rztlich auswerten. AnschlieÃ�end erlieÃ� er den
angefochtenen Bescheid vom 21.05.2003. Darin stellte er den Gesamt-GdB des
KlÃ¤gers mit 40 fest aufgrund folgender Einzelleiden:
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1. HerzmuskeldurchblutungsstÃ¶rung, Stentversorgung, Infarktnarbe,
Bluthochdruck mit einem Einzel-GdB von 30

2. FunktionsstÃ¶rung der WirbelsÃ¤ule, WirbelsÃ¤ulenenge mit einem Einzel-GdB
von 20.

Hiergegen legte der KlÃ¤ger Widerspruch ein. Der GdB sei zu gering bewertet
worden. Die behandelnden Ã�rzte hÃ¤tten ihm empfohlen, sich keinen Belastungen
mit einem Puls von mehr als 120 SchlÃ¤gen pro Minute auszusetzen.

Der Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 26.06.2003
zurÃ¼ck. Die Argumentation des KlÃ¤gers fÃ¼hre zu keiner anderen rechtlichen
Bewertung des GdB.

Mit der dagegen gerichteten Klage begehrt der KlÃ¤ger die Anerkennung als
Schwerbehinderter. Zur BegrÃ¼ndung schildert er sein Leben und insbesondere
seine besonderen kÃ¶rperlichen AktivitÃ¤ten vor dem Herzinfarkt im Hinblick auf
den damals angestrebten Marathonlauf, er schildert den erlittenen Infarkt und die
daraus resultierenden kÃ¶rperlichen EinschrÃ¤nkungen und Ã�ngste. Die Ã�rzte
hÃ¤tten ihm inzwischen sogar empfohlen, kÃ¶rperliche Belastungen mit einem Puls
von Ã¼ber 100 SchlÃ¤gen pro Minute zu vermeiden. Die relativ positive Bewertung
seines Gesundheitszustands im Reha-Entlassungsbericht treffe nicht zu. Er sei als
frÃ¼her besonders sportlich aktive Person stÃ¤rker betroffen durch die nun
vorliegenden kÃ¶rperlichen EinschrÃ¤nkungen als andere, weniger sportlich aktive
Personen. Das mÃ¼sse bei der Bestimmung des GdB berÃ¼cksichtigt werden. Ein
GdB von 40 sei daher nicht angemessen. Die Bewertung des GdB fÃ¼r die
Herzleistungsminderung lehne er ab, soweit sie hauptsÃ¤chlich auf den Daten
beruhe, die bei einem Belastungselektrokardiogramm (EKG) ermittelt worden seien.
Vielmehr solle ein Belastungstest durchgefÃ¼hrt werden in Form einer drei- bis
vierstÃ¼ndigen Wanderung mit einer Geschwindigkeit von 3 â�� 4 km/h. Dabei
solle ein Dauer-EKG durch einen Kardiologen erstellt werden. Es wÃ¼rde sich
zeigen, dass die kÃ¶rperlichen EinschrÃ¤nkungen gravierender seien als bisher
festgestellt.

Der KlÃ¤ger beantragt,

den Beklagten unter Aufhebung des Bescheides vom 21.05.2003 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 26.06.2003 zu verurteilen, den GdB des KlÃ¤gers ab
Dezember 2002 mit zumindest 50 zu bewerten.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Zur BegrÃ¼ndung verweist er im Wesentlichen auf die AusfÃ¼hrungen und die
Argumentation im Verwaltungsverfahren.

Das Gericht hat zur AufklÃ¤rung des medizinischen Sachverhaltes Befund- und
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Behandlungsberichte beim Allgemeinmediziner Dr. F aus B und beim Internisten Dr.
G aus Q eingeholt. AnschlieÃ�end hat es weiter Beweis erhoben durch ein
internistisch-kardiologisches Gutachten von Dr. B2, ein neurologisch-psychiatrisches
Gutachten von Dr. Y und ein orthopÃ¤disches Gutachten von Dr. C. Wegen der
Ergebnisse und des Inhalts wird auf die Gutachten vom 30.01., 08.04. und
23.042004 verwiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die
Gerichtsakte und die Verwaltungsakte der Beklagten Bezug genommen, die
Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung war.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die zulÃ¤ssige Klage ist nicht begrÃ¼ndet.

Der Bescheid vom 21.05.2004 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
26.06.2004 ist rechtmÃ¤Ã�ig. Der KlÃ¤ger wird durch den Bescheid nicht beschwert
im Sinne von Â§ 54 Abs. 2 Satz 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG). Er hat keinen
Anspruch auf die Feststellung eines hÃ¶heren GdB als 40.

Nach Â§ 69 Abs. 5 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) stellen die fÃ¼r die
DurchfÃ¼hrung des Bundesversorgungsgesetztes (BVG) zustÃ¤ndigen BehÃ¶rden
auf Antrag das Vorliegen einer Behinderung und den Grad der Behinderung fest.

Menschen gelten gem. Â§ 2 Abs. 1 SGB IX als behindert, wenn ihre kÃ¶rperlichen
Funktionen, geistige FÃ¤higkeit oder seelische Gesundheit mit hoher
Wahrscheinlichkeit lÃ¤nger als sechs Monate von dem fÃ¼r das Lebensalter
typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
beeintrÃ¤chtigt ist.

Der KlÃ¤ger hat danach keinen Anspruch auf die von ihm begehrte Feststellung, als
vor dem Herzinfarkt sportlich sehr aktiver Mensch durch die eingetretenen
LeistungseinbuÃ�en besonders stark betroffen zu sein und deshalb einen
verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig hÃ¶heren GdB zu erhalten als jemand mit einem fÃ¼r das
Lebensalter von Anfang 60 typischen Allgemein- und Ausdauerzustand.

Die Auswirkungen der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft werden als Grad der
Behinderung nach 10er Graden abgestuft festgestellt, Â§ 69 Abs. 1 S. 3 SGB IX.
FÃ¼r den Grad der Behinderung gelten die im Rahmen des Â§ 30 Abs. 1 BVG
festgelegten MaÃ�stÃ¤be entsprechend, Â§ 69 Abs. 1 S. 4 SGB IX. Zur Bewertung
der einzelnen GesundheitsstÃ¶rungen (Einzel-GdB) und des Gesamt-Grades der
Behinderung (Gesamt-GdB) sind die Anhaltspunkte fÃ¼r die Ã¤rztliche
GutachtertÃ¤tigkeit im sozialen EntschÃ¤digungsrecht und nach dem
Schwerbehindertengesetz von 1996 (AHP 1996) bzw. ab Mai 2004 die AHP 2004
zugrunde zu legen (vgl. zum Zeitpunkt der Anwendung neuer Anhaltspunkte das
Urteil des BSG vom 11. Oktober 1994, Az. 9 RVs 1/93 m.w.N.). Bei ihnen handelt es
sich um antizipierte SachverstÃ¤ndigengutachten. Ihre Beachtlichkeit im
Verwaltungs- und Gerichtsverfahren ergibt sich nach stÃ¤ndiger Rechtsprechung
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des Bundessozialgerichts (BSG) daraus, dass eine dem allgemeinen Gleichheitssatz
entsprechende Rechtsanwendung nur dann gewÃ¤hrleistet ist, wenn die
verschiedenen Behinderungen nach den gleichen MaÃ�stÃ¤ben beurteilt werden.
HierfÃ¼r stellen die AHP ein geeignetes, auf Erfahrungswerten der
Versorgungsverwaltung und Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft
beruhendes BeurteilungsgefÃ¼ge zur EinschÃ¤tzung des GdB dar. Sie gewÃ¤hren
so eine gleichmÃ¤Ã�ige Beurteilung aller Behinderten (vgl. Urteil des BSG vom
18.09.2003, AZ: B 9 SB 3/02 R m.w.N.).

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist die Kammer zur Ã�berzeugung gelangt,
dass die beim KlÃ¤ger vorliegenden GesundheitsstÃ¶rungen â�� die
HerzkranzgefÃ¤Ã�erkrankung mit Bluthochdruck, die FunktionseinschrÃ¤nkung der
WirbelsÃ¤ule, die leicht ausgeprÃ¤gte AngststÃ¶rung sowie der chronische Tinnitus
â�� mit einem Gesamt-GdB von 40 zu bewerten sind.

Der KlÃ¤ger leidet zunÃ¤chst unter einer HerzkranzgefÃ¤Ã�erkrankung mit
Bluthochdruck, welche die Kammer in Ã�bereinstimmung mit den schlÃ¼ssigen und
Ã¼berzeugenden AusfÃ¼hrungen des SachverstÃ¤ndigen Dr. B2 mit 30 bewertet.

Beim KlÃ¤ger trat am 13.12.2002 ein plÃ¶tzlicher Herzhinterwandinfarkt auf. Noch
am selben Tag wurde er stationÃ¤r aufgenommen. Blutgerinnsel am Herzen wurden
behandelt. Eine 2-GefÃ¤Ã�erkrankung, eine Einengung der rechten
Herzkranzschlagader sowie eine 95%ige Einengung des zwischen der linken
Herzvorderwandschlagader und der linken Herzhinterwandschlagader gelegenen
Astes wurden festgestellt. Aufgrund des Herzinfarktes war die Pumpleistung des
Herzens geringgradig eingeschrÃ¤nkt. Die Herzkranzschlagader wurde daraufhin
geweitet. Es wurden GefÃ¤Ã�stÃ¼tzen eingesetzt. Die sich anschlieÃ�ende Reha
ergab ein gutes funktionelles Behandlungsergebnis ohne Hinweis fÃ¼r eine
Mangeldurchblutung des Herzens bei 175 Watt.

Eine erneute Untersuchung des KlÃ¤gers wegen geklagter Herzschmerzen im
Dezember 2003 bestÃ¤tigte die 2-GefÃ¤Ã�erkrankung mit hochgradiger Einengung
des Zwischenastes unmittelbar am GefÃ¤Ã�abgang sowie eine fast vollstÃ¤ndige
Einengung des linken Hinterseitenwandastes.

Der KlÃ¤ger leidet auch weiterhin unter herzbezogenen Missempfindungen bei
kÃ¶rperlichen Belastungen. Bei der gutachterlichen Ultraschalluntersuchung zeigte
sich jedoch lediglich eine geringe BeeintrÃ¤chtigung der Herzpumpleitung der
linken Herzkammer. Beim Belastungs-EKG wurden bis maximal 125 Watt vom
KlÃ¤ger geleistet. Herzbezogene Missempfindungen wurden dabei nicht angegeben.
HerzrhythmusstÃ¶rungen traten nicht auf. Jedoch zeigte sich bei einer mittleren
Belastungsstufe von 75 Watt eine ST-Streckenabsenkung. Die linke Herzwand ist
verdickt. Die Dehnbarkeit der linken Herzhauptkammer ist gestÃ¶rt. Weitere
Folgekrankheiten bestehen allerdings nicht. Arm- und Beinschlagadern werden
ordnungsgemÃ¤Ã� durchblutet, ebenso das Gehirn. Die Nierenfunktion ist noch
regelgerecht.

Bei einer LeistungsbeeintrÃ¤chtigung bei mittelschwerer Belastung sehen die AHP
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1996 zu Ziffer 26.9 auf Bl. 88 bzw. auf Bl. 71 AHP 2004 einen Grad der Behinderung
von 20 â�� 40 vor. Im Hinblick auf die subjektive Beschwerdefreiheit des KlÃ¤gers
bei einer derartigen Belastung und den relativ geringen FunktionsstÃ¶rungen
jedoch unter BerÃ¼cksichtigung des erhÃ¶hten HerzkranzgefÃ¤Ã�risikos aufgrund
des Bluthochdrucks ist die Bewertung der FunktionsstÃ¶rung des Herzens mit
einem Einzel-GdB von 30 angemessen aber auch ausreichend. Dabei wird
berÃ¼cksichtigt, dass es aufgrund des Bluthochdrucks bereits zu einer
Linksherzwandverdickung gekommen ist, der diastolische Blutdruckwert jedoch
andererseits regelmÃ¤Ã�ig auch unter Belastung nicht Ã¼ber 100 mm Hg steigt.

Die Kammer war zu weiteren Ermittlungen von Amts wegen nicht verpflichtet.
Bedenken gegen die Begutachtung (-smethoden) von Dr. B2 bestehen nicht und
werden vom KlÃ¤ger auch nicht substantiiert vorgetragen. Die zusÃ¤tzliche, vom
KlÃ¤ger angeregte Begutachtung (ein drei bis vierstÃ¼ndiges Dauer-EKG wÃ¤hrend
einer Wanderung mit einer Geschwindigkeit von 3 â�� 4 km/h) hÃ¤tte keine neuen
Erkenntnisse gebracht. Der KlÃ¤ger wollte damit beweisen, dass er am Ende einer
solchen Belastung nicht weiter belastbar ist. Selbst wenn man das als wahr
unterstellt, fÃ¼hrt dieser Umstand zu keiner hÃ¶heren Bewertung seines
Herzleidens. Eine drei bis vierstÃ¼ndige Dauerbelastung stellt nÃ¤mlich keine
"alltÃ¤gliche leichte Belastung" im Sinne von Ziffer 26.3 Bl. 87 AHP 1996 bzw. Bl. 72
AHP 2004 dar, fÃ¼r die ein Einzel-GdB von zumindest 50 vorgesehen ist, wenn
dabei bereits BeeintrÃ¤chtigungen oder pathologische Messdaten auftreten.

Weitere FunktionsstÃ¶rungen auf internistischem Gebiet, die mit einem Einzel-GdB
von zumindest 10 zu bewerten sind, bestehen nicht. Insbesondere bedarf die
schlafbezogene AtemstÃ¶rung des KlÃ¤gers keiner andauernden
NasenÃ¼berdruckbeatmung. Der KlÃ¤ger klagt insoweit darÃ¼ber, sich am Morgen
unausgeruht zu fÃ¼hlen. TagesmÃ¼digkeit mit Einschlafneigung, Konzentrations-
und GedÃ¤chtnisstÃ¶rungen liegen jedoch nicht vor. Nach den AHP 1996 zu Ziffer
26.8 auf Blatt 85 bzw. auf Bl. 70 AHP 2004 ist daher noch kein Einzel-GdB von 10 zu
vergeben.

Auf orthopÃ¤dischem Gebiet bewertet die Kammer die FunktionseinschrÃ¤nkung
der WirbelsÃ¤ule mit einem Einzel-GdB von 20.

Die HalswirbelsÃ¤ule des KlÃ¤gers war bei der Begutachtung durch Dr. C in ihrer
Funktion leicht eingeschrÃ¤nkt (Seitenneigung 40 â�� 0 â�� 30 Grad; Rotation 80
â�� 0 â�� 70 Grad, Vor-/RÃ¼ckneigung 2/19 cm), jedoch nicht druckschmerzhaft
und ohne neurologische FolgestÃ¶rungen der frei beweglichen oberen
ExtremitÃ¤ten.

Die LendenwirbelsÃ¤ule des KlÃ¤gers ist mittelgradig in ihrer Beweglichkeit
eingeschrÃ¤nkt (Vor-/RÃ¼ckneigung 60 â�� 0 â�� 20 Grad; Seitneigung 20 â�� 0
â�� 20 Grad; Rotation 20 â�� 0 â�� 20 Grad; Ott`sche Zeichen 20/32 cm;
Schober`sche Zeichen 10/13,5 cm). Eine CT-Aufnahme des Jahres 2000 zeigt hier
degenerative VerÃ¤nderungen und eine absolute Spinalkanalstenose in der Etage
L4/5 durch Verkalkung der Ligamentum flava sowie Spondylarthrose. Die
LendenwirbelsÃ¤ule des KlÃ¤gers ist druckschmerzhaft. Neurologische StÃ¶rungen
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und ein Bandscheibenvorfall konnten jedoch ausgeschlossen werden.

EinschrÃ¤nkungen im Berufs- und Alltagsleben des KlÃ¤gers ergeben sich
dahingehend, dass das Heben, BÃ¼cken und Tragen eingeschrÃ¤nkt ist bzw. zu
Beschwerden im LendenwirbelsÃ¤ulenbereich fÃ¼hrt, insbesondere in Form von
Schmerzen. Monotone KÃ¶rperhaltungen wie dauerndes Sitzen, Stehen oder Laufen
sollte daher vermieden werden.

Die AHP 1996 sehen zu Ziffer 26.18 auf Bl. 140 bzw. auf Bl. 116 der AHP 2004 fÃ¼r
die mittelgradigen FunktionsstÃ¶rungen der WirbelsÃ¤ule des KlÃ¤gers einen Einzel-
GdB von 20 vor.

Die nur sehr leichte FunktionseinschrÃ¤nkung der HalswirbelsÃ¤ule bedingt keine
weitere ErhÃ¶hung fÃ¼r das Funktionssystem der WirbelsÃ¤ule, insbesondere da
sie auch nicht mit StÃ¶rungen der oberen ExtremitÃ¤ten einhergeht.

Auf neurologisch-psychiatrischem Fachgebiet bewertet die Kammer die leicht
ausgeprÃ¤gte AnpassungsstÃ¶rung des KlÃ¤gers und den seit den 90er Jahren
bestehenden Tinnitus in Ã�bereinstimmung mit den Ã¼berzeugenden
AusfÃ¼hrungen des SachverstÃ¤ndigen Dr. Y mit einem Einzel-GdB von jeweils 10
gem. Ziffer 26.3 , Bl. 60 sowie gem. Ziffer 26.5 Bl. 74 der AHP 1996 bzw. gem. Bl.
48 und 61 AHP 2004.

Bedenken gegen diese Bewertungen wurden vom KlÃ¤ger genauso wenig
geÃ¤uÃ�ert wie gegen die Bewertung der orthopÃ¤dischen Leiden.

Die beim KlÃ¤ger vorliegenden Behinderungen sind zur Ã�berzeugung der Kammer
in Ã�bereinstimmung mit dem SachverstÃ¤ndigen Dr. B2 mit einem Gesamt-GdB
von 40 zu bewerten.

Bei der Ermittlung des Gesamt-GdB dÃ¼rfen die Einzel-GdB-Werte nicht addiert
werden. Auch andere rechnerische Methoden dÃ¼rfen nach Ziffer 19 Abs. 1 AHP
nicht angewandt werden. MaÃ�geblich sind vielmehr die Auswirkungen der
einzelnen BeeintrÃ¤chtigungen in ihrer Gesamtheit unter BerÃ¼cksichtigung ihrer
wechselseitigen Beziehungen, Â§ 69 Abs. 3 S. 1 SGB IX. Hierbei ist zu beachten,
inwieweit die Auswirkungen der einzelnen Behinderungen voneinander
unanhÃ¤ngig sind und damit ganz verschiedene Bereiche im Ablauf des tÃ¤glichen
Lebens betreffen, ob sich die Behinderungen Ã¼berschneiden und dass das
AusmaÃ� einer Behinderung vielfach durch hinzutretende GesundheitsstÃ¶rungen
nicht verstÃ¤rkt wird.

In der Regel ist von der BeeintrÃ¤chtigung auszugehen, die den hÃ¶chsten Einzel-
GdB bedingt und dann im Hinblick auf alle weiteren BeeintrÃ¤chtigungen zu
prÃ¼fen, ob und inwieweit hierdurch das AusmaÃ� der Behinderungen grÃ¶Ã�er
wird, ob also wegen weiterer BeeintrÃ¤chtigungen der hÃ¶chste Einzel-GdB
angemessen durch HinzufÃ¼gen von 10, 20 oder mehr Punkten zu erhÃ¶hen ist,
um der Behinderung insgesamt gerecht zu werden, Ziffer 19 Abs. 3 AHP 1996 bzw.
2004. Von Ausnahmen abgesehen fÃ¼hren zusÃ¤tzliche leichte
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GesundheitsstÃ¶rungen, die nur einen GdB von 10 bedingen, nicht zu einer
Zunahme des AusmaÃ�es der GesamtbeeintrÃ¤chtigung und sind daher in aller
Regel bei der Gesamtbeurteilung nicht erhÃ¶hend zu berÃ¼cksichtigen. Auch bei
leichten TeilhabebeeintrÃ¤chtigungen mit einem GdB von 20 ist es vielfach nicht
gerechtfertigt auf eine wesentliche Zunahme des AusmaÃ�es der Behinderung zu
schlieÃ�en, Ziffer 19 Abs. 4 AHP.

Unter BerÃ¼cksichtigung dieser Vorgaben wird der hÃ¶chste Einzel-GdB des
KlÃ¤gers, die FunktionsbeeintrÃ¤chtigung des Herz-Kreislaufsystems mit einem
Einzel-GdB von 30, durch die FunktionsstÃ¶rung der WirbelsÃ¤ule mit einem Einzel-
GdB von 20 auf 40 erhÃ¶ht. Beide FunktionseinschrÃ¤nkungen Ã¼berschneiden
sich nur in geringem MaÃ�e, nÃ¤mlich soweit sie beide dauerndes, monotones
Laufen oder Gehen des KlÃ¤gers beeintrÃ¤chtigen. Das RÃ¼ckenleiden des
KlÃ¤gers verhindert jedoch auch andere monotone Sitz- und Stehpositionen sowie
Heben und Tragen und BÃ¼cken. Die Leiden sind daher weitgehend unabhÃ¤ngig
voneinander und betreffen unterschiedliche Bereiche des tÃ¤gliche Lebens.

Der Gesamt-GdB von 40 Ã¼berzeugt auch bei der nach Ziffer 19 Absatz 2 AHP
vorgesehenen GesamtwÃ¼rdigung. Der KlÃ¤ger ist zur Ã�berzeugung der Kammer
bei Zusammenschau all seiner FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen nicht so stark
eingeschrÃ¤nkt wie jemand, dessen LeistungsfÃ¤higkeit aufgrund einer
Herzerkrankung bereits bei alltÃ¤glicher, leichter Belastung beeintrÃ¤chtigt ist und
bei deshalb nach Ziffer 26.9 auf Blatt 87 AHP 1996 bzw. Bl. 71 AHP 2004 ein GdB
von zumindest 50 festzustellen ist.

Nach alledem konnte die Klage keinen Erfolg haben.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§Â§ 183, 193 SGG.

Erstellt am: 03.11.2004

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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